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Arbeitsgruppe Reform der Verbraucherinsolvenz”

Diskussionsrunde zur Reform der Verbraucherinsolvenz anlasslich der Evaluierung
des Verbraucherinsolvenzrechts 2024 — Update (,,DRV-2024")

Die Diskussionsrunde hatte ihre Vorschldge fiir eine Reform der Verbraucherinsolvenz im August 2023 in derZVI 2023,
341 verdffentlicht. Der Evaluationsbericht der Bundesregierung zum Restschuldbefreiungsverkiirzungsgesetz hat viele
dieser und anderer Vorschldge aufgegriffen.

Die Diskussionsrunde hat das zum Anlass genommen, ihre Vorschldge noch einmal zu aktualisieren und an die
Struktur des Evaluationsberichts anzupassen. Das anliegende Update gibt den aktuellen Stand der Vorschldge der
Diskussionsrunde wieder.

Angesichts der aktuellen politischen Verhéltnisse ist zwar mit einer Beratung der Reformvorschldge in dieser
Legislaturperiode nicht mehr zu rechnen, die Vorschldge verstehen sich aber dariiber hinausblickend als Anregungen
fur eine langfristig weiter zu flihrende Reformdiskussion.

(Hon.) Prof. Dr. Hans-Ulrich Heyer, RIAG a. D., Oldenburg
Durch das Gesetz zur weiteren Verkirzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung
pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts- Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und
Pachtrecht vom 22. 12. 2020 (BGBI | 2020, 3328 - Restschuldbefreiungsverkiirzungsgesetz) ist das
Restschuldbefreiungsverfahren auf drei Jahre verkdrzt worden.

ZVI 2025, 33

Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag gemél3 Art. 107a EGInsO mit Datum vom 12. 07. 2024 berichtet,
wie sich die Verklirzung auf das Antrags-, Zahlungs- und Wirtschaftsverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern
ausgewirkt hat (BT-Drucks. 20/12250). Der Bericht verhédlt sich auch zu der Problematik der Speicherung von
Insolvenzdaten durch Wirtschaftsauskunfteien.

AuBerdem weist der Bericht auf Anregungen zu weiteren Anpassungen zum Privatinsolvenz- und
Restschuldbefreiungsrecht hin, die sich in den Stellungnahmen zur Evaluation finden. Darunter sind auch Anregungen,
die von der Diskussionsrunde von Schuldnerberatern, Angehdrigen von Insolvenzgerichten und von
Insolvenzverwaltern im Rahmen der Initiative ,DRV 2024" gemacht wurden.

Die Diskussionsrunde aktualisiert deshalb ihre Vorschldge zur Reform der Verbraucherinsolvenz aus dem Jahr 2023
(ZVI 2023, 341; ZInsO 2023, 1748) unter Berticksichtigung des Evaluationsberichts der Bundesregierung.
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1. Beibehaltung des auf drei Jahre verkiirzten Restschuldbefreiungsrechts

Die Diskussionsrunde begriiBt, dass die Bundesregierung keinen Handlungsbedarf fiir eine Anderung der Laufzeit des
Entschuldungsverfahrens sieht. Das deckt sich mit den Einschétzungen aus der Wissenschaft und Praxis.

Das dreijahrige Entschuldungsverfahren hat sich bewdahrt. Negative Effekte auf das Wirtschaftsverhalten der
Verbraucherinnen und Verbraucher sind nicht erkennbar geworden.

2. Speicherung insolvenzbezogener Informationen durch Auskunfteien

Fir die Frage der Zulassigkeit der Speicherung von Insolvenzdaten durch Auskunfteien hat das Urteil des

Européischen Gerichtshofs (EuGH) vom 7. Dezember 2023 — C-26/22 und C-64/22, ZVI 2024, 52) Grundséatze
aufgestellt, nach denen die bisherige iberlange Speicherung von bis zu drei Jahren nach Abschluss des Verfahrens
datenschutzrechtlich unzuléssig ist. Der EuGH bestatigt die Ansicht, dass aus o6ffentlichen Registern gewonnene
insolvenzbezogene Daten nicht Gber die fur das 6ffentliche Register geltende Speicherfrist von sechs Monaten nach § 3
Abs. 1 und 2 InsBekV gespeichert werden durfen.

Weiteren unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf sieht die Diskussionsrunde derzeit nicht. Fir die
Speicherung von negativen Schuldnerdaten, die sich durch konsensuale Einigungen wie durch einen
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auBergerichtlichen oder gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan erledigen, gelten datenschutzrechtlich grundsétzlich
dieselben Anforderungen wie fiir die Speicherung von Insolvenzdaten. Es sollte jedoch weiter beobachtet werden, ob
sich die Verantwortlichen an die jetzt klar beschriebenen datenschutzrechtlichen Anforderungen halten werden.

Z\V12025, 34

3. Ausweitung und Verbesserung des Beratungsangebots und die Einbeziehung von Freiberuflern, Solo- und
Kleinselbststandigen

Fir ehemals Selbststdndige gelten unter den Voraussetzungen des § 304 InsO die Vorschriften Uber das
Verbraucherinsolvenzverfahren. Die Schuldner kénnen sich nach § 305 Abs. 4 InsO, § 8 Abs. 1 N2 3 RDG von einer
geeigneten Person oder einem Angehdrigen einer als geeignet anerkannten Stelle vertreten lassen.

Fir ehemals Selbststandige, die nicht den Regelungen des Verbraucherinsolvenzverfahrens unterfallen, die aber
ebenfalls Unterstlitzung bei der Beantragung eines Insolvenzverfahrens bendtigen, besteht praktisch oft nur die
Mdglichkeit, sich durch Verfahrensbevollméchtigte, d. h. vor allem durch Rechtsanwaéltinnen und Rechtsanwélte
vertreten zu lassen. Zur Aufbringung der dafiir notwendigen Kosten sind die Betroffenen oftmals nicht in der Lage.

Einige Schuldnerberatungsstellen sind deshalb bereit, fiir einen eng begrenzten Kreis Unterstlitzung fir die Stellung
eines Insolvenzantrags wie bei Verbrauchern zu leisten. Es geht dabei um ehemals Kleinselbststandige, die nur noch
geringe Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhéltnissen oder gar keine Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhéaltnissen, aber
mehr als zwanzig private Gléubiger haben. Sie weisen im Wesentlichen vergleichbare Verschuldens- und
Persdnlichkeitsstrukturen auf wie Verbraucher.

Fir diesen Betroffenenkreis sollte die Unterstiitzungsméglichkeit durch Schuldnerberatungsstellen durch die Schaffung
der entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen gesichert werden. Eine Verpflichtung kdnnte sich auch aus
Art. 36 Abs. 1 der Verbraucherkreditrichtlinie der EU ergeben.

4. Vereinfachung der Antragsformulare und verbesserte Verstandlichkeit der Erlauterungstexte

Der derzeitige Umfang des Verbraucherinsolvenzverfahrens umfasst 45 Seiten und 12 Seiten Erlduterungen. Das
Antragsformular ist seit der Einflihrung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 nur partiell Gberarbeitet und angepasst
worden. Teilweise ist es schwierig zu erkennen, unter welcher Rubrik bestimmte Vermdgenswerte zu erfassen sind
(z. B. Mietkautionen).

Der Antrag enthélt eine Reihe von Fachbegriffen, die gerade fir Verbraucherschuldner nicht immer hinreichend
versténdlich sind. Der strenge Formularzwang nach § 305 Abs. 5 Satz 2 InsO erfordert deshalb oftmals eine intensive
Hilfe und Unterstltzung der Schuldner, die durch eine bessere Gestaltung der Formulare effektiviert werden konnte.

Eine Uberarbeitung und Vereinfachung der Antragsformulare ist deshalb Gberfallig. Dabei sollten im Sinne einer
weiteren Digitalisierung der Justiz auch die Voraussetzungen geschaffen werden, den Antrag komplett digital stellen zu
kénnen. Die Méglichkeit der elektronischen Einreichung von Dokumenten fur einen Insolvenzantrag nach § 130a ZPO
sollte nur ein Zwischenschritt sein.

5. Straffung durch Umgestaltung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens: Bindung
des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens an einen Antrag des Schuldners

Das gerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren hat in der Praxis an Bedeutung verloren. Nach der Verklrzung
des Restschuldbefreiungsverfahrens hat sich die Anzahl der angenommenen Schuldenbereinigungsplane im Jahr 2023
gegeniiber dem Jahr 2020 nochmals halbiert. Die Gerichte machen in den meisten Fallen von der Mdglichkeit des
§ 306 Abs. 1 Satz 3 InsO Gebrauch und ordnen wegen der Aussichtslosigkeit der Einigung auf der gerichtlichen Ebene
die Fortsetzung des Verfahrens lber den Eréffnungsantrag an.

Ob das Instrument des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens (berhaupt sinnvoll ist, ist in der
Vergangenheit mehrfach diskutiert worden, insbesondere, nachdem auch im Verbraucherinsolvenzverfahren die
Vereinbarung eines Insolvenzplans zugelassen worden war. Letztlich ist das Instrument erhalten geblieben, weil es die
Verhandlungspositionen im aufBergerichtlichen Verfahren stérken soll, wenn darauf verwiesen werden kann, dass die
Zustimmung obstruierender Glaubiger notfalls im gerichtlichen Verfahren ersetzt werden kann.

Die Diskussionsrunde ist der Auffassung, dass das gerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren erhalten bleiben
sollte, dass aber die Eigenverantwortung der Schuldner in diesem Bereich gestérkt werden sollte.

In der Praxis verursacht das gerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren in der derzeitigen Form des § 305 Abs. 1
NQ 4 InsO aber sowohl auf Seiten der Schuldnerberatungsstellen wie auch bei den Gerichten einen weitgehend
unndtigen und teuren Aufwand. In jedem Verfahren muss ein gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan vorgelegt werden,
auch wenn absehbar ist, dass kein Schuldenbereinigungsplanverfahren durchgefiihrt werden wird. Den Schuldnern
steht zu der Frage der Durchfiihrung des Verfahrens keine Entscheidungsbefugnis zu, obwohl sie es sind, die durch die
Gestaltung des Plans die Grundlagen fiir den Erfolg oder die Aussichtslosigkeit des Einigungsversuchs legen. Die
Entscheidung Uber die Durchfiihrung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens liegt ausschlieBlich in der
Kompetenz des Gerichts. Das widerspricht dem Ziel einer Starkung des Verantwortungsbereichs der beratenden
Personen und Stellen im Insolvenzverfahren, das der Bundesgerichtshof jlngst in seiner Entscheidung zur
Prifungskompetenz der Gerichte im Rahmen der Abschlussbescheinigung nach § 305 Abs. 1 N 1 InsO nochmals
ausdriicklich betont hat." Die die Schuldner beratenden Personen und Stellen kdénnen in der Regel die
Erfolgsaussichten eines Schuldenbereinigungsplanverfahrens zuverlassig einschatzen.

Deshalb sollte die Eigenverantwortung der Schuldner und die Verantwortung der Schuldnerberatungsstellen dadurch
gestéarkt werden, dass das Zwischenverfahren nach § 306 Abs. 1 Satz 1 bis 3 InsO nur noch auf einen entsprechenden

(c) 2025 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



ZV12025, 32 ff.

Antrag des Schuldners Platz greift. Ein Planverfahren gegen den Willen
ZV1 2025, 35

des Schuldners durchzufiihren, erscheint ohnehin nicht sachgerecht.

Das Verfahren wirde dadurch gestrafft und sowohl die Gerichte als auch die Beratungsstellen wiirden entlastet. Die
obligatorische, praktisch weitgehend Uberfllissige Vorlage eines gerichtlichen Schuldenbereinigungsplans nach § 305
Abs. 1 NC 4 InsO kdénnte entfallen. Der Verbraucherinsolvenzantrag wiirde reduziert und von Uberflissigen Teilen
entschlackt. In diese Richtung gingen richtigerweise bereits die Vorschldge der Stephan-Kommission.2

Die Regelungen kénnten im Rahmen der §§ 306 Abs. 1 und 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO wie folgt getroffen werden:
§ 306 Abs. 1 InsO:

,Das Verfahren (ber den Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens ruht bis zur Entscheidung (ber den
Schuldenbereinigungsplan, wenn der Schuldner in seinem Antrag nach § 305 Abs. 1 die Durchfiihrung des
gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens beantragt.”

§ 305 Abs. 1 Nr. 4 InsO:

sdie Erkldrung, ob ein Antrag auf Durchfihrung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens gestellt wird;
wenn der Antrag gestellt wird, hat der Schuldner einen Schuldenbereinigungsplan vorzulegen; dieser kann alle
Regelungen enthalten [...]".

6. Beschrankung von Forderungsanmeldungen, -priifungen und -feststellungen auf
Verbraucherinsolvenzverfahren, die tatsachlich massehaltig sind; Frist fiir Forderungsanmeldungen

6.1. Forderungsanmeldeverfahren

Das Forderungsanmeldungs-, -prifungs- und -feststellungsverfahren dient dem Zweck der bestmdglichen und
gemeinschaftlichen Befriedigung der Insolvenzglaubiger im Sinne des § 1 Satz 1 InsO.3 Mit der Prifung und
Feststellung der Forderungen soll Klarheit darliber geschaffen werden, welche Forderungen mit welchem Betrag an
der Verteilung der Insolvenzmasse teilhaben.# Da die Insolvenzmasse der Gesamtheit der Glaubiger als
Haftungsmasse zugewiesen ist, umfasst dieses Teilhaberecht auch das Recht zum Widerspruch gegen Forderungen,
die von anderen Glaubigern angemeldet worden sind.

Zudem wird durch die Forderungsanmeldung und -feststellung bestimmt, wer mit den darauf basierenden Rechten im
Insolvenz- und ggf. Restschuldbefreiungsverfahren Verfahrensbeteiligter ist.5

Materiellrechtliche Wirkungen hat die Forderungsanmeldung im Hinblick auf die Hemmung der Verjahrung. Nach § 204
Abs. 1 N0 10 BGB hemmt die Anmeldung eines Anspruchs im Insolvenzverfahren die Verjahrung. Die Regelung ist das
Pendant zur Beschrankung der Durchsetzbarkeit der Glaubigerrechte wahrend eines laufenden Insolvenzverfahrens.

Im Hinblick auf die Wirkungen einer Restschuldbefreiung soll im Rahmen des Prifungs- und Feststellungsverfahrens
maoglichst frihzeitig geklart werden, welche Forderungen aufgrund ihres besonderen Status nach § 302 InsO von einer
Restschuldbefreiung ausgenommen sind. Deshalb sind bei der Anmeldung ggf. Tatsachen anzugeben, aus denen sich
nach Einschatzung des Glaubigers ergibt, dass der Forderung eine vorsatzlich begangene unerlaubte Handlung, eine
vorsatzlich pflichtwidrige Verletzung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht oder eine Steuerstraftat nach §§ 370, 373 oder
374 der Abgabenordnung zugrunde liegt.

Die Eintragung einer festgestellten Forderung in die Insolvenztabelle hat nach § 178 Abs. 3 InsO die Wirkung wie ein
rechtskraftiges Urteil gegenliiber dem Insolvenzverwalter und allen Insolvenzglaubigern. Sofern der Schuldner einer
Forderung nicht widersprochen hat, wirkt die Eintragung in die Tabelle auch ihm gegenlber.6

Die Glaubiger einer festgestellten Forderung koénnen nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens aus der
Insolvenztabelle wie aus einem vollstreckbaren Urteil die Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner betreiben soweit
sich kein Entschuldungsverfahren anschlie3t, § 201 Abs. 2 Satz 1 InsO. Aufgrund dieser Titelwirkung verjahren auch
Anspriiche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden sind, nach § 197 Abs. 1
Nr. 5 BGB erst in dreiBig Jahren.

Es ist fraglich, ob dieser Aufwand in allen Fallen erforderlich ist, vor allem in erkennbar masselosen Verfahren. Der
Aufwand stellt sich wie nachfolgend dargestellt dar.

6.2. Aufwand

Das Forderungsanmeldungs-, -prifungs- und -feststellungsverfahren erfordert einen Aufwand fir alle Beteiligten.

Die Glaubiger mussen fur die Anmeldung ihrer Forderungen aktiv werden und hierfir proaktiv die
Insolvenzbekanntmachungen verfolgen. Sie werden mit dem Erdffnungsbeschluss, der nach § 30 InsO i. V. m. § 9
InsO im Insolvenzportal bekannt gemacht wird, gemaB § 28 Abs. 1 InsO obligatorisch aufgefordert, ihre
Insolvenzforderungen beim Insolvenzverwalter anzumelden. Mit der Anmeldung sind méglichst Urkunden, aus denen
sich die Forderung ergibt, in Abdruck vorzulegen, § 174 Abs. 4 InsO durch Ubermittlung eines elektronischen
Dokuments vereinfacht werden, die technischen Voraussetzungen sind aber noch nicht flichendeckend vorhanden.

Die Insolvenzverwalter haben die Insolvenztabelle bis zum Priifungstermin zu fihren, § 175 Abs. 1 Satz 1 InsO. Die
angemeldeten Forderungen sind mit den Angaben Uber den Grund und den Betrag der Anmeldung sowie ggf. lber
einen Nachrang in die Tabelle einzutragen. Zu vermerken ist auch, ob Forderungen aus vorsatzlich begangenen
Handlungen, Forderungen aus Steuerstraftaten oder Forderungen aus pflichtwidrig vorenthaltenem Unterhalt
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angemeldet worden sind. Auch wenn dem Verwalter vor dem Tabelleneintrag grundsétzlich kein materielles
Vorprifungsrecht in Bezug auf die angemeldeten Forderungen zukommt, hat er das Recht, auf materiellrechtliche
Bedenken gegen das Bestehen der Forderung oder zur Wirksamkeit der Anmeldung hinzuweisen.” Die Verwalter
machen von diesem Recht in

ZV12025, 36

der Regel Gebrauch, um weiteren Aufwand zu vermeiden, der entstehen kann, wenn Forderungen aus solchen
Griinden bestritten werden und dann spater nachgebessert werden.

Flr die weitere Priifung der Forderungen nach § 176 InsO haben die Insolvenzverwalter die Pflicht zur Prifung der
materiellrechtlichen Begriindetheit der angemeldeten Forderungen. Daraus folgen die Erklarungen im Prifungstermin,
ob eine Forderung festgestellt oder bestritten wird.

Vor dem Prufungstermin ist die Insolvenztabelle an das Gericht zu tbermitteln und dort mit den Anmeldungen und den
beigeflgten Urkunden in der Geschéftsstelle zur Einsicht fir alle Beteiligten niederzulegen, § 175 Abs. 1 Satz 2 InsO.
Die Niederlegung sowie eventuelle Einsichtnahmen sind durch den Urkundsbeamten der Geschaftsstelle zu
dokumentieren.

Vor dem Priifungstermin hat das Gericht den Schuldner nach § 175 Abs. 2 InsO zu belehren, d. h. wenn ein Glaubiger
eine Forderung aus einer vorsatzlich begangenen unerlaubten Handlung, aus einer vorsatzlich pflichtwidrig verletzten
gesetzlichen Unterhaltspflicht oder aus einer Steuerstraftat nach den §§ 370, 373 oder § 374 der Abgabenordnung
angemeldet hat. Das Gericht hat den Schuldner auf die Rechisfolgen des § 302 InsO und auf die Mdglichkeit des
Widerspruchs hinzuweisen. Grundlage der Belehrungen sind die Mitteilungen der Verwalter an das Gericht, dass
entsprechende Forderungen angemeldet worden sind.

Das Gericht hat dann den Prufungstermin durchzufihren und zu protokollieren sowie das Ergebnis der Prifung in der
Insolvenztabelle zu beurkunden, wobei das Verfahren in geeigneten Féllen schriftlich durchgefihrt werden kann.
Werden Forderungen bestritten, hat das Gericht den betroffenen Glaubigern nach § 179 Abs. 3 InsO beglaubigte
Auszilge aus der Insolvenztabelle zu erteilen. Hat der Schuldner im Priifungstermin eine Forderung bestritten und liegt
fir eine solche Forderung ein vollstreckbarer Schuldtitel oder ein Endurteil vor, ist das Verfahren als Eilverfahren zu
behandeln, weil der Schuldner binnen einer Frist von einem Monat, die mit dem Prifungstermin beginnt, seinen
Widerspruch verfolgen muss. Das erfolgt durch eine entsprechende Klage. Halt der Schuldner diese Frist nicht ein, gilt
sein Widerspruch nach § 184 Abs. 2 Satz 2 InsO als nicht erfolgt. Das Gericht hat in diesen Fallen unverziglich einen
beglaubigten Auszug aus der Insolvenztabelle zu erteilen und den Schuldner auf die Folgen einer Fristversdumung
hinzuweisen.

Nach dem Prifungstermin ist die Insolvenztabelle fortzufihren. Insbesondere kdénnen Forderungsanmeldungen
nachtraglich zurickgenommen oder aktualisiert werden. Erklarungen zur Forderungsprifung kdnnen nachtraglich
geandert werden, indem z. B. zunachst bestrittene Forderungen nachtréaglich anerkannt werden. In der Praxis kommt
das nicht selten vor. Insofern ist die Tabellenfihrung auch fur die Gerichte eine Daueraufgabe wahrend des laufenden
Verfahrens.

Forderungen kénnen auch (ber den ersten Prifungstermin hinaus angemeldet werden. Die im Eréffnungsbeschluss
bestimmte Frist nach § 28 Abs. 1 InsO ist keine Ausschlussfrist. Das Gesetz hat die Linie des friheren Konkursrechts
beibehalten und ist — anders als bei der Ubertragung der Tabellenanlegungspflicht — nicht der
Gesamtvollstreckungsordnung gefolgt, die in § 14 GesO die Anmeldefrist als Ausschlussfrist ausgestaltet hatte.8
Nachtragliche Anmeldungen erfordern dann in der Regel weitere, besondere Prifungstermine.®

Nach dem Prifungstermin haben die Gerichte den Glaubigern auf Antrag vollstreckbare Tabellenausziige zu erteilen,
wenn Einzelvollstreckungen rechtlich wieder méglich sind.

Auf der Grundlage der Insolvenztabelle erstellen die Insolvenzverwalter das Verteilungsverzeichnis nach § 188 InsO.
Das hat unabhéngig davon zu geschehen, ob letztlich eine verteilbare Masse vorhanden ist. Der Verwalter ist
verpflichtet, bei Aufstellung des Verzeichnisses nochmals einen Abgleich mit der gerichtlichen Insolvenztabelle
vorzunehmen.10

Das Verteilungsverzeichnis ist wiederum auf der Geschéftsstelle des Insolvenzgerichts zur Einsicht fir die Beteiligten
niederzulegen und die Niederlegung ist aktenkundig zu dokumentieren.

In der Aktenaufbewahrung durch die Gerichte nach Abschluss eines Verfahrens erfordern die Insolvenztabellen nach
dem JAKIAG i. V. m. den Aufbewahrungsbestimmungen der Lander einen gesonderten Aufwand, weil die Tabellen als
Titel i. d. R. langer, d. h. dreiBig Jahre, aufzubewahren sind, als andere Aktenbestandteile. Das bedingt einen
zusétzlichen Aussonderungs- und damit Personalaufwand.

6.3. Nutzen des geltenden Forderungsanmeldungs-, -priifungs- und -feststellungsverfahren im
Verbraucherinsolvenzverfahren

Diese Aufwénde stehen in Verbraucherinsolvenzverfahren oftmals in keinem angemessenen Verhéltnis zum Nutzen fir
die Beteiligten.

In vielen Verfahren kénnen mangels Masse keine Quotenzahlungen auf die angemeldeten Forderungen erfolgen.
Geschatzt UOber 90 % der Verbraucherinsolvenzverfahren kdnnen nur unter Gewahrung einer
Verfahrenskostenstundung eréffnet werden, weil das vorhandene Vermdgen nicht einmal die Verfahrenskosten deckt.
Die Gewahrung der Verfahrenskostenstundung ist ein Indikator fir eine Masselosigkeit zu Beginn des Verfahrens.

Das Forderungsanmeldungs-, -prifungs- und -feststellungsverfahren bleibt in diesen Fallen ein isoliertes
Titulierungsverfahren ohne wirtschaftlichen Erfolg fir die Glaubiger. Mit der Erteilung der Restschuldbefreiung werden
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die Forderungen zu Naturalobligationen, die nicht mehr gegen den Schuldner durchgesetzt werden kénnen. Der Zweck
der Befriedigung der Insolvenzglaubiger im Sinne des § 1 Satz 1 InsO kann damit nicht erreicht werden. Die Eréffnung
des Insolvenzverfahrens muss gleichwohl erfolgen, weil sie aufgrund der gesetzlichen Konstruktion die obligatorische
erste Stufe vor der Treuhandphase und der Entscheidung Uber die Restschuldbefreiung ist.

ZV12025, 37

Es sollie geprift werden, ob und unter welchen Bedingungen in masselosen Verfahren nicht auf das
Forderungsanmeldungs-, -priifungs- und -feststellungsverfahren verzichtet werden kann. Die Uberlegungen werden
zunadchst auf das Verbraucherinsolvenzverfahren beschréankt, weil der Anteil der masselosen Verfahren hier am
gréBten ist.

Die gerichtlich festgestellte Masselosigkeit eines Verfahrens zu Beginn ist immer erst einmal das Ergebnis der Prifung
des vorhandenen Vermdgens und einer Prognose Uber etwaige Massezufliisse im eréffneten Verfahren. Da zur
Insolvenzmasse nach § 35 Abs. 1 InsO auch dasjenige Vermégen gehdrt, das der Schuldner wahrend des erdffneten
Verfahrens noch erlangt, kénnen aber Verfahren im Laufe des Verfahrens auch massehaltig werden. In diesen Fallen
haben die Glaubiger einen Anspruch auf die Haftungsmasse zur Realisierung ihrer Forderungen.

Fir anféanglich massehaltige Verfahren oder fir solche, die im Laufe des Verfahrens massehaltig werden, muss es
deshalb grundsatzlich bei einem Forderungsanmeldungs-, -prifungs- und -feststellungsverfahren verbleiben.

FlUr masselose Verfahren sollte hingegen auf eine Forderungsanmeldung verzichtet werden.

Dadurch, dass insbesondere den Glaubigern in masselosen Verfahren ein Sach- und Personalaufwand zur Ermittlung
und Anmeldung ihrer Forderungen erspart wird, wahrend sie andererseits davon ausgehen kénnen, dass eine etwaig
im Laufe des Verfahrens entstehende Haftungsmasse zuverlédssig ermittelt wird und ihnen dann auch zur Verfligung
steht, ergibt sich fiir sie ein deutlicher wirtschaftlicher Vorteil.

Ein Verzicht auf ein Forderungsanmelde-, prifungs- und -feststellungsverfahren in masselosen Verfahren wirde
deshalb fiir alle Beteiligten zu erheblichen Kosten- und Aufwandseinsparungen fiihren.

6.4. Beschriankungen fiir masselose Verfahren — Grundlagen

6.4.1. Harmonisierungsrichtlinien-Entwurf der EU 2022/702 (HarmRL)

Der Vorschlag der Europaischen Kommission fir eine Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts vom 7. 12. 2022 KOM (2022) 702 final 2022/0408 (COD)
sieht in Art. 46 bereits ein gestrafftes Forderungsmanagementverfahren flirr vereinfachte Liquidationsverfahren vor.
Auch wenn der Richtlinienentwurf auf Unternehmensinsolvenzen ausgerichtet ist und Verbraucherinsolvenzverfahren
davon nicht unmittelbar betroffen sind, missen die Uberlegungen des Entwurfs auch fir die hier gegensténdlichen
Fragestellungen mit einbezogen werden. Ob im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie Gberhaupt eine Differenzierung
zwischen Verbraucher- und Regelinsolvenzen sachgerecht erscheint, wird noch zu entscheiden sein.

Grundlage fir die Forderungsanmeldung sollen nach dem Richtlinienentwurf nicht mehr aktive eigene
Forderungsanmeldungen der Glaubiger sein, sondern die Angaben des Schuldners in entsprechenden Verzeichnissen.
Die Forderungen sollen so, wie vom Schuldner angegeben, als angemeldet gelten. Die Glaubiger haben die
Méglichkeit, die Forderungen binnen einer Frist von 30 Tagen zu erganzen oder nicht angegebene Forderungen
nachzumelden.

Im Weiteren sollen die Forderungen auf der Grundlage dieser Angaben auch als festgestellt gelten, wenn innerhalb
einer Frist von 30 Tagen nach Verdffentlichung der Verfahrenseréffnung seitens der Glaubiger keine Einwande gegen
die angegebenen Forderungen erhoben werden.

Der Vorschlag will das Verfahren damit vereinfachen und Formalitaten abbauen (ErwG 38), er halt aber grundsatzlich
noch an dem zwingenden Erfordernis der Forderungsprifung und -feststellung fest. Fir den Bereich des
Unternehmensinsolvenzrechts mag das angemessen sein. Flr das Verbraucherinsolvenzverfahren sollten die
Uberlegungen aus den zuvor dargestellten Griinden jedoch weiter gehen.

6.4.2. Masselose Verfahren

Masselose Verfahren sind solche, in denen Uber die gesamte Laufzeit keine durch § 35 InsO bestimmte Masse zur
Verfligung steht. Soll bei ihnen auf die Forderungsanmeldung, -priifung und -feststellung verzichtet werden, muss das
Verfahren im Hinblick auf die unter 6.1. im Ubrigen beschriebenen Funktionen gepriift werden.

6.4.2.1. Verzicht auf Forderungsanmeldung, -prifung

In masselosen Verfahren sollte eine Forderungsanmeldung, -prifung und -feststellung entfallen und damit auch die
Aufforderung zur Anmeldung der Forderungen im Eréffnungsbeschluss nach § 28 Abs. 1 Satz 1 InsO.

Entsteht im Laufe des Verfahrens eine zur Verteilung zur Verfligung stehende Masse, werden die Glaubiger nach dem
Vorbild des § 174 Abs. 3 InsO nachtraglich zur Forderungsanmeldung aufgefordert und es schlieBt sich das Prifungs-
und Feststellungsverfahren an (s. u. 6.4.3.).

Der Insolvenzverwalter informiert in diesen Féllen das Gericht im Rahmen seiner Berichtspflichten lber das Entstehen
einer Haftungsmasse. Er beantragt gleichzeitig die Anberaumung eines Prifungstermins, der im Insolvenzportal
bekanntgemacht wird. Insoweit werden die Glaubiger informiert. Auch eine individuelle Benachrichtigung der Glaubiger,
die im Rahmen des § 8 Abs. 3 InsO von dem Insolvenzverwalter vorgenommen werden kann, ist mdglich.
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Sofern sich die Massehaltigkeit erst in der Wohlverhaltensperiode ergibt, wird eine Forderungsprifung mit den
entsprechenden rechtlichen Befugnissen des Insolvenzverwalters im Prifungsverfahren auch wahrend dieser Phase
zugelassen.

Um das Anmelde- und Verteilungsverfahren effektiv zu gestalten, sollte eine verteilungsfédhige Masse in diesem Sinn
dann angenommen werden, wenn die Glaubiger nach freier Schatzung des Gerichts aus der Verwertung der
Insolvenzmasse und den abgetretenen Betrdgen nach § 287 Abs. 2 InsO voraussichtlich mehr als finf vom Hundert
ihrer Forderungen erhalten.12
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Bei einem Verzicht auf eine Verfahrenserdffnung sind Folgefragen zu klaren:

6.4.2.2. Feststellung der Beteiligtenstellung

Die Beteiligtenstellung der Glaubiger muss fur die Verfahrensrechte wie z. B. das Recht auf Akteneinsicht oder die
Antragsbefugnisse im Rahmen der §§ 290, 296 InsO unabhangig von der Forderungsanmeldung geklart werden.

Das Problem tritt allerdings nicht nur bei einem Verzicht auf Forderungsanmeldungen auf, sondern ist &hnlich auch
schon beim Zugang von Glaubigern zu einem Glaubigerinformationssystem nach § 5 Abs. 5 InsO bekannt. Zwar stellt
diese Regelung im Wortlaut auch auf die Forderungsanmeldung ab, aus der Gesetzesbegriindung ergibt sich aber,
dass allein die Anmeldung zur Insolvenztabelle nicht ausreichen soll, sondern dass die Glaubigerstellung auch materiell
bestehen muss und dass der Insolvenzverwalter diese zu prifen hat.'3

Das bedeutet, dass es fir die Beteiligtenstellung nicht nur auf den Formalakt einer Forderungsanmeldung ankommt,
sondern auf die materiellrechtliche Glaubigerstellung i. S. d. § 38 InsO. Diese kann etwa auch bei
Missbrauchskonstellationen verneint werden.

Die Beteiligtenstellung kann nicht nur der Verwalter im Rahmen des § 5 Abs. 5 InsO prufen, sondern auch das Gericht
im Rahmen der Gewé&hrung von Verfahrens- und Antragsrechten. Als Grundlage der Prifung kénnen im
Verbraucherinsolvenzverfahren die Verzeichnisse nach § 305 Abs. 1 N@ 3 InsO dienen. In Zweifelsféllen kann
entsprechend § 174 Abs. 1 Satz 2 InsO die Vorlage von Unterlagen, aus denen sich die Insolvenzforderung ergibt,
verlangt werden.

6.4.2.3. Verjahrungshemmung

Die Verjghrungshemmung nach § 204 Abs. 1 N2 10 BGB setzt nach geltender Rechtslage eine wirksame
Forderungsanmeldung voraus. Der Glaubiger muss den Anspruch nicht im prozessualen Sinn substantiieren, aber den
Anspruchsgrund ,unterhalo der Stufe der Substantiierung individualisieren und dadurch den Streitgegenstand
bestimmen®.14 Dadurch wird die Forderung, fir die die Hemmungswirkung eintreten soll, konkretisiert.

Wird auf eine Forderungsanmeldung verzichtet, kann die Verjahrungshemmung mit einer Anderung des § 204 Abs. 1
Ne 10 BGB grundsétzlich auf alle Insolvenzforderungen erstreckt werden. Ausldsetatbestand wére die Eréffnung des
Insolvenzverfahrens. Die Eréffnung des Insolvenzverfahrens hemmt dann die Verjahrung der Insolvenzforderungen.

6.4.2.4. Ausgenommene Forderungen

Bestimmte Forderungen sind nach § 302 InsO von einer Restschuldbefreiung ausgenommen. Wenn solche
Forderungen im Insolvenzverfahren angemeldet und geprift werden, sollten sie mdglichst schon im laufenden
Verfahren geklart werden, um den Streit Uber den Charakter der Forderung nicht dem Ausgang eines Rechtsstreits
Uber eine von dem Schuldner einer ggf. spater zu erhebenden Vollstreckungsgegenklage zu Uberlassen.!5

Wird aber unter den vorstehenden Voraussetzungen von einem Forderungsanmeldungs- und -prifungsverfahren
abgesehen, erscheint es vertretbar, auf diese Forderungsklarung im laufenden Verfahren zu verzichten, wenn ein
Glaubiger nicht bereits eine entsprechende Feststellung in einem kontradiktorischen Verfahren betreibt bzw. erwirkt
hat.

Die ggf. entstehenden Unsicherheiten Uber die Reichweite der erteilten Restschuldbefreiung erscheinen im Verhaltnis
zur Aufwandsersparnis durch den Verzicht auf die Forderungsanmeldung und -prifung in masselosen Verfahren
vertretbar. Die nach § 302 InsO ausgenommen Forderungen machen in der Praxis nur einen untergeordneten Teil der
Insolvenzforderungen aus.

Das Insolvenzverfahren ist auch kein Selbstzweck zur Titulierung von Forderungen, wenn fiir deren Durchsetzung keine
Haftungsmasse zur Verfligung steht. Ahnlich wird bereits jetzt von einigen Gerichten argumentiert, dass eine Titulierung
als privilegierte Forderung dann nicht erfolgen kann, wenn das Verfahren nicht zu einer Restschuldbefreiung fiihrt.16
Den Glaubigern bleibt es in diesen Fallen unbenommen, den Charakter ihrer Forderung wéahrend des laufenden
Insolvenzverfahrens ggf. im kontradiktorischen Verfahren klaren zu lassen. Und auch die Schuldnerberatungsstellen
dirften Gber hinreichende Kenntnisse verfigen, um den Rechtscharakter von Forderungen im auBergerichtlichen
Verfahren prognostisch hinreichend zuverlassig beurteilen zu kénnen.

Um im Interesse der Schuldner die Frage der Reichweite der Restschuldbefreiung nicht unnétig lange ungeklart zu
lassen, kénnte Uberlegt werden, eine Frist vorzusehen, innerhalb derer auch ohne Prifungsverfahren zu klaren ware,
ob ein Glaubiger Uber die Restschuldbefreiung hinaus auf der Durchsetzbarkeit seiner Forderung wegen eines
privilegierten Rechtsgrunds besteht. Vorbild kdnnte die Regelung des § 259b InsO sein. Die Glaubiger hatten dann
spatestens innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Erteilung der Restschuldbefreiung gegeniiber dem Schuldner
geltend zu machen, dass sie eine Forderung aus einem privilegierten Rechtsgrund haben. Ansonsten gilt die Forderung
nach Ablauf der Frist als verjahrt. Das sollte nur fir solche Forderungen gelten, fiir die der Glaubiger nicht
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(ausnahmsweise) schon Uber einen rechtskraftigen Titel verfigt, der die Feststellung eines privilegierten Rechtsgrundes
ausweist.

6.4.2.5. Anmeldefrist

Wenn Forderungsanmeldungen zugelassen werden — gleichglltig ob fir Insolvenzforderungen oder fir privilegierte
Forderungen und gleichgultig, ob es sich um originar oder konsekutiv massehaltige Verfahren handelt — erscheint
grundsatzlich eine Straffung des Anmeldeverfahrens — zumindest in Verbraucherinsolvenzverfahren — durch Regelung
einer Ausschlussfrist fir die Forderungsanmeldungen sachgerecht. Eine vergleichbare Regelung kannte bereits § 5
Satz 2 N2 3i. V. m. § 14 GesO. Das Bundesverfassungsgericht hat bestatigt, dass ein solcher gesetzlicher Ausschluss
schuldhaft verspétet angemeldeter For-
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derungen mit der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG vereinbar ist!'” Und auch der Entwurf der HarmRL
schlagt bestimmte Fristen fir das Forderungsanmelde- und -prifungsverfahren vor.

Mit einer Ausschlussfrist kann das Prifungsverfahren auf einen Prifungstermin fokussiert werden. Das Verfahren wird
nicht durch die Notwendigkeit weiterer Prifungstermine fiir nachgemeldete Forderungen verzdgert. Das liegt im
Interesse aller Verfahrensbeteiligten und harmonisiert das Forderungsprifungsverfahren mit der Verkiirzung des
gesamten Verfahrens aufgrund des Gesetzes zur Verkirzung des Restschuldbefreiungsverfahrens.

Fir die Glaubiger ist eine Ausschlussfrist fur die Anmeldung nicht unverhdltnismaBig. Insbesondere in
Verbraucherinsolvenzverfahren sind die Gléaubiger durch das obligatorische auBergerichtliche Einigungsverfahren
sensibilisiert. Aufgrund der praktisch nicht sonderlich hohen Erfolgsquoten des Einigungsversuchs miissen sie mit einer
Erdffnung des Insolvenzverfahrens rechnen. lhnen ist deshalb eine gezielte Beobachtung der
Insolvenzbekanntmachungen im Hinblick auf Aufforderungen zur Forderungsanmeldung zumutbar.

Infolge der 6ffentlichen Bekanntmachung der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens ist jeder Glaubiger damit in der Lage,
von dem Insolvenzverfahren Kenntnis zu nehmen. Dadurch wird der Glaubiger in den Stand gesetzt, seine Forderung
rechtzeitig anzumelden.18

Sofern der Schuldner einzelne Glaubiger im auBergerichtlichen Verfahren nicht beteiligt oder diese in seinem
vorzulegenden Glaubiger- und Forderungsverzeichnis nicht benennt, kénnte die Wirkung der Ausschlussfrist fiir
unbeteiligte Glaubiger mdglicherweise begrenzt werden.

Ansonsten kann mit dem Erdffnungsbeschluss gem. § 28 Abs. 1 InsO oder nachtraglich mit der Aufforderung zur
Forderungsanmeldung geman nachfolgend 6.4.3. eine Ausschlussfrist von drei Monaten fir die Forderungsanmeldung
bestimmt werden. Diese Frist bewegt sich innerhalb des Rahmens des Art. 55 Abs. 6 EulnsVO.

6.4.2.6. Insolvenzverfahren und anhangige Prozesse

Anhangige Prozesse werden nach geltender Rechtslage gemaB § 240 Satz 1 ZPO mit der Eréffnung des
Insolvenzverfahrens unterbrochen. Ziel ist es, vorrangig die Forderungspriifung im Insolvenzverfahren vorzunehmen.
Nur wenn keine Anerkennung der Forderung erfolgt, ist das kontradiktorische Verfahren fortzusetzen, d. h., wird eine
Forderung nicht anerkannt, kann der Rechtsstreit Uber einen urspringlichen Leistungsanspruch mit dem Ziel der
Feststellung der Forderung zur Insolvenztabelle wieder aufgenommen werden, § 180 Abs. 2 InsO. Der urspriingliche
Leistungsanspruch wandelt sich zum Teilhabeanspruch an der Verteilung der Insolvenzmasse.

Wird wegen prognostizierter Masselosigkeit auf eine Forderungsanmeldung verzichtet, findet keine Forderungsprifung
im erdffneten Verfahren statt. Damit kdnnten auch klageweise erhobene Anspriiche nicht durch das Insolvenzverfahren
vorrangig gegenlber dem kontradiktorischen Verfahren geklart werden.

Der Vorrang der Anspruchsklarung im Insolvenzverfahren gegeniiber dem Streitverfahren ist aber ein fiir alle Beteiligten
effektives und kostenglinstiges Verfahren. Das ist insbesondere sinnvoll, weil es infolge der Insolvenz des Schuldners
ohnehin nicht mehr um die Erfiillung eines urspringlichen Leistungsanspruchs geht, sondern um eine quotale Teilhabe
an der Verteilung der Insolvenzmasse. In dieser Situation ist es sinnvoll, durch die Méglichkeit der Prifung und ggf.
Anerkennung einer Forderung durch den Insolvenzverwalter unnétige weitere Kosten im Streitverfahren zu vermeiden.

Diese Grundsatze sollten auch bei masselosen Verfahren grundsatzlich weiter gelten. Deshalb ist immer dann, wenn
laufende Prozesse gegen den Schuldner anhangig sind, abweichend von den vorstehenden Uberlegungen immer ein
Forderungsanmelde- und -priifungsverfahren vorzusehen. Das wird praktisch nur flr wenige Verfahren relevant werden
und ist deshalb vertretbar. Die Informationen darliber, ob solche Verfahren anhangig sind, hat das Gericht aus den
Auskunften des Schuldners vor Verfahrenseréffnung.

6.4.3. Verfahren mit Massegenerierung im eréffneten Verfahren oder der Treuhandphase

Verfahren, die zun&chst masselos sind und unter Gewahrung von Verfahrenskostenstundung erdffnet werden, kénnen
im Laufe des Verfahrens massehaltig werden. Dasselbe kann nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens wéhrend der
Treuhandphase geschehen. Die Glaubiger haben in diesen Féllen einen Anspruch auf Haftungsrealisierung fir ihre
Forderungen. Von daher bedarf es in diesen Fallen auch eines Forderungsanmeldungs-, -prifungs- und -
feststellungsverfahrens.

Dieses Verfahren kann so gestaltet werden, dass der Insolvenzverwalter dem Gericht die Masseentstehung gleichzeitig
mit der Bitte um Anberaumung eines Prifungstermins anzeigt. Das Gericht bestimmt dann nach Eingang des Antrags
den Prifungstermin und macht diesen zusammen mit der Aufforderung zur Anmeldung der Forderungen Uber das
Insolvenzportal 6ffentlich bekannt. Die Anmeldefrist (wie vorstehend 6.4.2.5.) gilt auch hier.
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Im Falle der Massegenerierung erst wahrend der Treuhandphase misste das Forderungsanmeldungs-, -prifungs- und
-feststellungsverfahren nachgeholt werden. Vorbild kann das Verfahren nach § 203 ff. InsO bei der Nachtragsverteilung
sein. Beiden Verfahren ist gemein, dass nachtraglich Gegenstidnde zur Verfligung stehen, die Gegenstand der
Haftungsmasse sind. Die Verfahren dirften im Verbraucherinsolvenzverfahren eher selten sein, auszuschlieBen sind
sie gleichwohl nicht.

Die nachtragliche Anordnung des Forderungsanmeldungs-, -priifungs- und -feststellungsverfahrens wird ebenfalls durch
einen entsprechenden Beschluss des Gerichts bekannt gemacht und bekannten Glaubigern ggf. zugestellt. Der
Treuhander wird im Hinblick auf die Prifungsbefugnisse und die Masseverteilung wiederum in die Funktion des
Insolvenzverwalters eingesetzt.
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6.4.4. Origindr massehaltige Verfahren

In Verfahren, die von vornherein Uber eine hinreichende Masse fir die Eréffnung des Insolvenzverfahrens verfligen, ist
immer ein Forderungsanmeldungs-, -prifungs- und -feststellungsverfahren beginnend mit der Eréffnung vorzusehen.
Das entspricht dem geltenden Recht mit der Modifikation der Anmeldefrist gemaf 6.4.2.5.).

7. Lésung der Verstrickung von massezugehérigen Forderungen aus einer vorausgegangenen
Einzelzwangsvollstreckung

Die Diskussionsrunde sieht dringenden Handlungsbedarf zur Regelung der Verstrickungsproblematik.

Die Problematik ist insbesondere mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2017 in den Blickpunkt
geraten. Mit der Erdffnung des Insolvenzverfahrens gilt zwar das Vollstreckungsverbot fur Insolvenzglaubiger nach § 89
Abs. 1 InsO. Wenn aber vor dem Verfahren eine einzelzwangsvollstreckungsrechtliche Verstrickung wirksam begriindet
worden ist, setzt sich die Wirkung auch gegeniiber dem Insolvenzverfahren durch. Nach Ansicht des BGH hat die
Erdffnung des Insolvenzverfahrens auf die Beschlagnahme keinen Einfluss. Die Verstrickungswirkungen kénnen nur
durch eine gerichtliche Entscheidung beseitigt werden. Das kann durch eine Aufhebung oder Aussetzung der
Verstrickung erfolgen.20 Das fuhrt in allen Fallen zu einer deutlichen Belastung fur alle Beteiligten.

Die Probleme betreffen nicht nur P-Konten, sondern auch Pfandungen von Renten und Léhnen.

Es soll deshalb zlgig eine Lésung angestrebt werden, die Wirkungen der Pfandungen ohne wesentlichen Aufwand
unter Beachtung der Interessen aller Beteiligter sachgerecht zu begrenzen. Das kdénnte entweder durch eine
Aufhebung der Verstrickung mit Eréffnung des Insolvenzverfahrens oder durch eine rangwahrende Aussetzung mit der
Erdffnung und endgultiger Aufhebung mit der Erteilung der Restschuldbefreiung geschehen.

8. Statistische Erfassung erneuter Antragstellungen nach Ablauf der Sperrfrist, um Regelungsnotwendigkeiten
zur Aufdeckung und Vermeidung strategisch wiederkehrender Antréage (,,Drehtiir-Effekte”) zu priifen

Die friiher von der Rechtsprechung angenommenen Sperrfristen flr Falle, in denen etwa die Restschuldbefreiung nach
§ 298 InsO versagt wurde oder Schuldner die Mdglichkeiten einer Restschuldbefreiung bei gegen sie gestellten
Fremdantragen nicht genutzt haben, obwohl sie die Mdglichkeit dazu gehabt hatten, gelten nicht mehr. Vereinzelt
werden in der Praxis Falle berichtet, in denen nach solchen vorangegangenen Verfahren erneute Insolvenz- und
Restschuldbefreiungsantrage gestellt werden, die auch unter Gewahrung von Verfahrenskostenstundung eroffnet
werden.

Die Diskussionsrunde ist jedoch der Auffassung, dass sich insbesondere die Félle der Versagungen nach § 298 InsO
durch die erfolgte Kiirzung des Restschuldbefreiungsverfahrens reduzieren werden. Sie sieht deshalb derzeit keinen
dringenden Handlungsbedarf fiir zusatzliche statistische Erhebungen.

Im Ubrigen kénnten die Falle der Versagungen nach § 298 InsO nochmals durch eine Anderung der Bestimmungen
Uber die Verfahrenskostenstundung reduziert werden. Die Diskussionsrunde spricht sich dafiir aus, die Regelung des
§ 4 Abs. 3 Satz 2 InsO dahingehend zu &ndern, dass die Verfahrenskostenstundung mit Er6ffnung des Verfahrens
durchgehend fir alle Verfahrensabschnitte bewilligt wird. Die Gefahr einer ungerechtfertigten Belastung der
Justizkassen besteht nicht, weil die Stundung dem Schuldner immer nur insoweit bewilligt wird ,soweit sein Vermégen
nicht ausreichen wird, die Verfahrenskosten zu decken” (§ 4a Abs. 1 Satz 1 InsO). Das bedeutet, dass der
Insolvenzverwalter oder Treuhander in jeder Stufe des Verfahrens priift, ob die Kosten aus der Insolvenzmasse oder
aus den abgetretenen Einkommensbetragen gedeckt sind. Ist das der Fall, kommt die Stundung nicht zum Tragen. Die
verfahrensabschnittsweise Bewilligung macht vor diesem Hintergrund keinen Sinn, erfordert aber einen zusatzlichen
Aufwand.

9. SchlieBung von Regelungsliicken im Bereich der Sperrfristen nach § 287a InsO

Die Justizministerkonferenz hat auf ihrer Tagung vom 5./6. 6. 2024 folgenden Beschluss gefasst:

»Die Justizministerinnen und Justizminister stellen fest, dass nach geltendem Recht auch Insolvenzschuldnerinnen und
-schuldner eine friihzeitige Restschuldbefreiung erlangen kénnen, die sich erkanntermaBen unredlich verhalten haben.
Sie halten es fir erforderlich, in solchen Féllen den Schutz der Insolvenzgldubigerinnen und -gldubiger zu verbessern.
Sie bitten das Bundesministerium der Justiz, Regelungsvorschldge zu einem besseren Schutz der
Insolvenzgldubigerinnen und -gldubiger zu erarbeiten, um unredlichen Vorgehensweisen von Insolvenzschuldnerinnen
und -schuldnern im Zusammenhang mit beantragten Restschuldbefreiungen effektiver zu begegnen.”
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Noch ist nicht hinreichend erkennbar, auf welche Falle dieser Beschluss genau zielt. Die Diskussionsrunde sieht jedoch
derzeit noch keine hinreichenden Belege daflr, dass in signifikanter Zahl unredliche Insolvenzschuldnerinnen und -
schuldner eine Restschuldbefreiung erlangen.

10. Zusammenfassung

Die Diskussionsrunde sieht die vorstehend genannten Vorschlage als Beitrdge zu einer effektiveren Gestaltung des
Verbraucherinsolvenzverfahrens. Als besonders dringlich und effektiv sieht sie dabei derzeit folgende Punkte:
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¢ Bindung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens an einen Antrag des Schuldners;
¢ Einflihrung einer dreimonatigen Ausschlussfrist fir Forderungsanmeldungen in Verbraucherinsolvenzverfahren;

¢ Ldsung der Verstrickung von massezugehérigen Forderungen aus vorausgegangenen
Einzelzwangsvollstreckung.

Hildegard Allemand — Rechtsanwaltin; Dr. Kristof Biel — Rechtsanwalt; Dr. Claudia R. Cymutta — Rechtsanwaltin; Alexander
Elbers — Schuldnerberater a. D., Lutz Erdmann — Insolvenzrechtspfleger; Prof. Dr. Hugo Grote — Hochschule Koblenz
RheinAhrCampus Remagen, Britt Gutmann — Rechtsanwaltin; Horst Harms-Lorscheidt — Insolvenzsachbearbeiter; Kai
Henning — Rechtsanwalt; (Hon.) Prof. Dr. Hans-Ulrich Heyer — Insolvenzrichter a. D.; Anna Kuleba — Insolvenzverwalterin;
Dominique Schulz — Rechtsanwaltin; Christoph Zerhusen — Rechtsanwalt, Schuldnerberater.

BGH, Beschl. v. 24. 2. 2022 — IX ZB 5/21, ZVI 2022, 189.
https://stephan-kommision.de

BGH, Beschl. v. 7. 5. 2020 — IX ZB 29/18, ZVI 2020, 365 = ZRI 2020, 355.
K. Schmidt/Jungmann, InsO, 20. Aufl., 2023, § 174 Rz. 4.

K. Schmidt/Jungmann (FuBn. 4), § 174 Rz. 4.

OLG KélIn, Urt. v. 2. 11. 1994 — 13 U 63/94.

K. Schmidt/Jungmann (FuBn. 4), § 175 Rz. 9.

K. Schmidt/Jungmann (FuBn. 4), § 28 Rz. 11.

Nach einer stichpunkimaBigen Abfrage in einer groBen Insolvenzkanzlei mussten in ca. 71 % der Falle nachtraglich
Prifungstermine angesetzt werden. Insgesamt haben nur ca. 45 % der Insolvenzglaubiger ihre Forderungen tberhaupt zur
Tabelle angemeldet.

K. Schmidt/Jungmann (FuBn. 4), § 188 Rz. 2.
Vgl. hierzu Grote, ZInsO 2023, 943.

Vgl. ahnlich der RegE zur fiir ein Gesetz zur Anderung der Insolvenzordnung und anderer Gesetze vom September 2004,
dort Art. 1 Nr. 36 a) aa) zu § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO.

RegE fir ein Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz — SaninsFoG, BT-Drucks. 19/24181, S. 192.
BGH, Urt. v. 21. 2. 2013 — IX ZR 92/12, ZVI 2013, 187.
BGH, Urt. v. 18. 5. 2006 — IX ZR 187/04, ZVI 2006, 311.

AG Aurich, Beschl. v. 3. 12. 2015 — 9 IN 145/15, ZVI 2016, 290 (m. Anm. Ahrens, NZI 2016, 121); AG Norderstedt, Beschl.
v.7.11.2019 - 66 IN 69/19; AG KdlIn, Beschl. v. 1. 12. 2016 — 73 IN 485/15, ZVI 2017, 158.

BVerfG, Beschl. v. 26. 4. 1995 — 1 BvL 19/94, 1 BvL 1454/94.

BGH, Urt. v. 16. 12. 2010 — IX ZR 24/10.
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(c) 2025 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG


file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZVI 2022, 189&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1
file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZVI 2020, 365&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1
file://www.zri-online.de/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZRI 2020, 355&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1
file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZVI 2013, 187&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1
file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZVI 2006, 311&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1
file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZVI 2016, 290&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1
file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZVI 2017, 158&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1
file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZVI 2018, 150&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1
file:///homepages/36/d190234839/htdocs/2015/typo3conf/ext/rwslgzeitschriften/pi1/wkhtmltopdf/zertifikate/archivsuche/?tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Bfundstelle%5D=ZVI 2021, 186&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Baktion%5D=suchen&tx_rwslgzeitschriften_pi1%5Brefresh%5D=1

	ZVI 2025, 32
	Diskussionsrunde zur Reform der Verbraucherinsolvenz anlässlich der Evaluierung des Verbraucherinsolvenzrechts 2024 – Update („DRV-2024“)
	Inhaltsverzeichnis
	1.	Beibehaltung des auf drei Jahre verkürzten Restschuldbefreiungsrechts
	2.	Speicherung insolvenzbezogener Informationen durch Auskunfteien
	3.	Ausweitung und Verbesserung des Beratungsangebots und die Einbeziehung von Freiberuflern, Solo- und Kleinselbstständigen
	4.	Vereinfachung der Antragsformulare und verbesserte Verständlichkeit der Erläuterungstexte
	5.	Straffung durch Umgestaltung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens: Bindung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens an einen Antrag des Schuldners
	6.	Beschränkung von Forderungsanmeldungen, -prüfungen und -feststellungen auf Verbraucherinsolvenzverfahren, die tatsächlich massehaltig sind; Frist für Forderungsanmeldungen
	6.1.	Forderungsanmeldeverfahren
	6.2.	Aufwand
	6.3.	Nutzen des geltenden Forderungsanmeldungs-, -prüfungs- und -feststellungsverfahren im Verbraucherinsolvenzverfahren
	6.4.	Beschränkungen für masselose Verfahren – Grundlagen
	6.4.1.	Harmonisierungsrichtlinien-Entwurf der EU 2022/702 (HarmRL)
	6.4.2.	Masselose Verfahren
	6.4.2.1.	Verzicht auf Forderungsanmeldung, -prüfung
	6.4.2.2.	Feststellung der Beteiligtenstellung
	6.4.2.3.	Verjährungshemmung
	6.4.2.4.	Ausgenommene Forderungen
	6.4.2.5.	Anmeldefrist
	6.4.2.6.	Insolvenzverfahren und anhängige Prozesse
	6.4.3.	Verfahren mit Massegenerierung im eröffneten Verfahren oder der Treuhandphase
	6.4.4.	Originär massehaltige Verfahren
	7.	Lösung der Verstrickung von massezugehörigen Forderungen aus einer vorausgegangenen Einzelzwangsvollstreckung
	8.	Statistische Erfassung erneuter Antragstellungen nach Ablauf der Sperrfrist, um Regelungsnotwendigkeiten zur Aufdeckung und Vermeidung strategisch wiederkehrender Anträge („Drehtür-Effekte“) zu prüfen
	9.	Schließung von Regelungslücken im Bereich der Sperrfristen nach § 287a InsO
	10.	Zusammenfassung


